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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Christian Dirschauer und Dr. Michael Schunck 

(SSW)

und Antwort

der Landesregierung – Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, 

Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG)

Förderung der Kompetenzteams Inklusion in Schleswig-Holstein

Vorbemerkung:
Seit dem Jahr 2022 fördert das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, 
Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) die Kompetenzteams Inklusion (KTI) mit 
rd. 10 Mio.€ jährlich. Laut Bericht der Landesregierung zur Umsetzung und Arbeit der 
Kompetenzteams Inklusion (Drucksache 20/3229) sind diese in recht kurzer Zeit 
bereits zu einem festen Bestandteil der Landschaft der Frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung geworden und werden von den Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflegestellen überwiegend positiv bewertet.

1. Laut Bekanntmachung des MSJFSIG vom 05.09.2023 – VIII 355 ist die aktuell 
verfügbare Richtlinie „Kompetenzteams Inklusion – Förderung der freien 
Träger und Kommunen zur Umsetzung von inklusiven 
Unterstützungsleistungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ 
bis zum 31.12.2025 befristet. Ist eine Verlängerung dieser Richtlinie geplant 
bzw. bereits erfolgt und wenn ja: für welchen Zeitraum gilt diese? 

Antwort:
Die Verlängerung der Richtlinie ist erfolgt und sie gilt nun bis zum 31.12.2030. 
Sie kann hier 
https://verkuendungsportal.schleswig-holstein.de/home/amtsblatt/ab_veroeffe
ntlichungen/2026/01_2026/2026-07
abgerufen werden. 

https://verkuendungsportal.schleswig-holstein.de/home/amtsblatt/ab_veroeffentlichungen/2026/01_2026/2026-07
https://verkuendungsportal.schleswig-holstein.de/home/amtsblatt/ab_veroeffentlichungen/2026/01_2026/2026-07
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Im Rahmen des Programms „Kita für Alle“ stellt das Land zusätzlich 4 Mio. 
Euro jährlich für die personelle Unterstützung in einzelnen Kitas für eine inklu-
sive Ausrichtung der pädagogischen Arbeit zur Verfügung. Damit erhöht sich 
die jährliche Fördersumme im Rahmen der Richtlinie auf insgesamt rund 14 
Mio. Euro jährlich. Um dies umzusetzen, ist eine Anpassung der Richtlinie er-
forderlich. Derzeit befindet sich die angepasste Richtlinie in der Verbändean-
hörung und wird voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals veröffentlicht.

2. Wie hoch war das Gesamtvolumen der Zuwendungen in den Jahren 2023, 
2024 und 2025? 

Antwort:
Im Jahr 2023 wurden insgesamt rd. 1,2 Mio Euro ausgezahlt.
Im Jahr 2024 wurden insgesamt rd. 3,7 Mio Euro ausgezahlt.
Im Jahr 2025 wurden insgesamt rd. 6,7 Mio Euro ausgezahlt.

Dieses gänzlich neue Vorhaben wurde Ende 2022 ins Leben gerufen. Struktu-
relle und insbesondere personelle Voraussetzungen mussten in den Kreisen 
und kreisfreien Städten sowie in der Stadt Norderstedt erst geschaffen 
werden, weshalb es zu einem stetigen Aufwachsen des Mittelabflusses kam. 
Erst seit dem Jahr 2025 sind alle Kompetenzteams Inklusion am Netz, aber 
teils noch nicht vollständig personell ausgestattet. Mit Verlängerung der 
Richtlinie wird nun mit weiterem Personalaufwuchs gerechnet. 

3. Welche einzelnen Projektförderungen wurden in den Jahren 2023, 2024 und 
2025 in welcher Höhe gemäß der oben genannten Richtlinie in Form eines 
nicht rückzahlbaren Zuschusses im Wege der Vollfinanzierung gewährt? 

Antwort:
Die Förderung erfolgt stets in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses im 
Wege der Vollfinanzierung. Die Aufgabe der Kompetenzteams Inklusion ist die 
Beratung und Unterstützung der Betreuungskräfte in den 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen. Die Mittel wurden in 
Höhe der in Antwort zur Frage 2 angegebenen Werte ausgezahlt. Inhaltlich 
fallen unter Beratung und Unterstützung unter anderem die konkrete Beratung 
zu einem Einzelfall oder zur generellen inklusiven Ausrichtung, zu 
Haltungsfragen oder zu konkreten Krankheitsbildern. Es können auch 
Elterngespräche begleitet oder spezielle Elternabende unterstützt werden. 
Ebenso bieten die Multiprofessionellen Teams Supervisions- und 
Fortbildungsangebote an. Insgesamt richtet sich das Angebot vor Ort nach 
den Bedarfen der jeweiligen Einrichtungen. Diese werden von den Kom-
petenzteams Inklusion regelmäßig per Bedarfsabfrage oder in Veranstaltun-
gen erhoben. 
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4. Wurden die im Rahmen der genannten Richtlinie bereitgestellten Mittel in den 
Jahren 2023, 2024 und 2025 jeweils in vollem Umfang abgerufen? 

Antwort:
Nein. Im Übrigen siehe Antwort zu Frage 2.

5. Stehen aktuell Mittel zur Verfügung und wenn ja in welcher Höhe?

Antwort:
Aktuell stehen 9,964 Mio. Euro pro Jahr als strukturelle Mittel zur Verfügung. 
Zusätzlich werden im Rahmen des Programms „Kita für Alle“ weitere 4 Mio. 
Euro jährlich zur Verfügung gestellt. Siehe hierzu auch Antwort zu Frage 1. 
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